
Ortsrecht der Barlachstadt Güstrow 

Vierte Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von 

Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenbaubeitragssatzung) der Barlachstadt 
Güstrow vom 12.12.2000 

Präambel 

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern  (KV M-V) 
und der §§ 1, 2, 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern (KAG M-V) hat die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow am 13.02.2014 
folgende Satzungsänderung beschlossen: 

Artikel 1 

Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen 
(Straßenbaubeitragssatzung) der Barlachstadt Güstrow vom 12.12.2000 wird wie folgt geän-
dert: 

§ 2 	Beitragspflichtige 

Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Bei einem erbbaubelasteten Grundstück ist der Erbbauberechtigte 
anstelle des Eigentümers beitragspflichtig. Ist das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungs-
recht nach Artikel 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch belastet, so 
ist der Inhaber dieses Rechts anstelle des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Eigentümer 
haften als Gesamtschuldner. Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs-
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

Artikel 2 

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2007 in Kraft. 

Güstrow, den 24102.2014 
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Vierte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und 
Plätzen (Straßenbaubeitragssatzung) der Barlachstadt Güstrow vom 12.12.2000 - Im Inte rnet zur Verfügung gestellt 
am: 25.02.2014 
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